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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Zwei gleichlautende Motionen Hubacher (sp, BS) (Mo. 94.3258) und Plattner (sp, BS)
(Mo. 94.3270), die Massnahmen forderten, um den heutigen Steuerstatus der
Steuerbefreiung der Seeleute in der Schweizer Hochseeschiffahrt aufrechtzuerhalten,
wurden überwiesen. Die Motionäre wehrten sich dagegen, dass ab 1995 im Rahmen der
Steuerharmonisierung eine Quellensteuer für die rund 350 meist ausländischen
Seeleute auf schweizerischen Hochseeschiffen eingeführt werden soll.

MOTION
DATUM: 31.12.1994
EVA MÜLLER

Der Ständerat zog in der Sommersession die Notbremse. Oppositionslos trat er zwar
auf die Vorlage ein, in der Detailberatung kritisierte aber insbesondere Plattner (sp, BS)
die vom Nationalrat eingeführte Asymmetrie bei der Holdingbesteuerung und
bezeichnete die Reformwirkungen als «Selbstbedienungsladen ohne Kasse». Die vom
Nationalrat beschlossenen neuen Steuerfreiheiten würden nicht dazu führen, dass
neue Holding-Gesellschaften in die Schweiz kämen, sondern, dass heute in der Schweiz
domizilierte Holding-Gesellschaften ihre Gewinne steuerfrei realisierten und ins noch
steuergünstigere Ausland transferierten. Die Beratungen im Nationalrat hätten gezeigt,
dass kaum jemand verstanden habe, um was es überhaupt geht. Gemperli (cvp, SG)
vertrat zusätzlich die Ansicht, dass die Auswirkungen der Reform auf KMU nicht
genügend abgeklärt worden seien. Der verunsicherte Rat stimmte schliesslich einem
Antrag Danioth (cvp, UR) auf Rückweisung an die Kommission zu. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.06.1997
EVA MÜLLER

In Ausführung dieser parlamentarischen Initiative Hegetschweiler unterbreitete die
WAK des NR dem Parlament Vorschläge, wie während der Bemessungsperiode beim
Übergang zur Gegenwartsbesteuerung neben den ausserordentlichen Erträgen neu
auch die ausserordentlichen Aufwendungen berücksichtigt werden können. Der
Grundsatz war in beiden Räten weitgehend unbestritten. Die Neuregelung betraf
namentlich ausserordentliche Kosten für den Liegenschaftsunterhalt,
Einkaufszahlungen in die Pensionskasse, Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts-,
Weiterbildungs- und Umschulungskosten. Der Nationalrat als Erstrat entsprach in zwei
von drei Punkten den Vorschlägen des Bundesrates; nur in der Frage, ob die neue
Abzugsmöglichkeit nachträglich auch den Steuerpflichtigen im Kanton Basel-Stadt,
der schon 1995 zur Gegenwartsbesteuerung übergegangen war, gewährt werden sollten,
blieb er bei der Fassung seiner Kommission. Diese wollte den Basler Steuerpflichtigen
aus Gründen der Gleichberechtigung eine Revision der alten Veranlagung ermöglichen,
falls sie damit schlechter gestellt wären als mit dem neuen Jahressteuerverfahren. Der
Ständerat folgte hingegen der Argumentation des Bundesrates, wonach solche
Rückforderungen kompliziert und problematisch seien, und voraussichtlich nur von
einem kleinen Teil der Steuerzahler in Anspruch genommen würden. Schliesslich
verzichtete auch die grosse Kammer darauf, nachdem der Basler Standesvertreter
Plattner (sp) erklärt hatte, dass sein Kanton eine nachträgliche Revisionsmöglichkeit
nicht wünsche. Das Parlament verabschiedete eine entsprechende Änderung des DBG
mit 147:2 bzw. 43:0 Stimmen sowie die gleiche Änderung im StHG mit 142:1 bzw. 43:0
Stimmen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.12.1998
URS BEER

Im Frühling schickte die WAK-SR zwei neue Varianten der Familienbesteuerung mit
unterschiedlichen Divisoren an die Kantone zur Vernehmlassung; diese fanden wenig
Anklang. Darauf schlug die WAK dem Ständerat die Einführung der
Individualbesteuerung vor. Mit 24:17 Stimmen hielt der Rat jedoch am Teilsplitting mit
Divisor 1,9 fest, das vom Bundesrat und vom Nationalrat favorisiert wird. In der
Detailberatung strich der Ständerat im Einklang mit der Kommission und dem
Bundesrat das vom Nationalrat eingeführte Wahlrecht (gemeinsame Veranlagung oder
Splitting) für Konkubinatspaare mit Kindern. Anschliessend stutzte er die vom
Nationalrat grosszügig genehmigten Abzüge zurück: Er setzte den
Betreuungskostenabzug auf 4000 Fr. fest, kürzte den Kinderabzug auf 9300 Fr. und
strich den Ausbildungsbeitrag für Jugendliche. Beim Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden stimmte er mit 25:18
Stimmen einem Antrag Plattner (sp, BS) zu, der die Kantone nicht dazu zwingt, zum

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2002
MAGDALENA BERNATH

01.01.90 - 01.01.20 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Teilsplitting überzugehen; damit können die Kantone zwar nicht die
Individualbesteuerung einführen, jedoch ihre Doppeltarife beibehalten. 3
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